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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Le Conseil fédéral juge conforme au droit fédéral, toutes les modifications apportées
aux constitutions des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons,
d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève. Uri a rendu, au même titre que l'école primaire,
le jardin d'enfants obligatoire. La constitution soleuroise révisée interdit aux
parlementaires cantonaux de siéger dans un tribunal cantonal soumis à la surveillance
directe du Grand conseil. Le canton de Bâle-Campagne a regroupé ses six tribunaux de
districts en deux tribunaux civils de district. Il ne possède plus qu'un office cantonal du
registre foncier, un pour l'état civil et un autre pour les successions. Les trois autorités
de droit civil sont chapeautées par une administration unique. Suite à la réforme
territoriale, le canton des Grisons a été subdivisé en onze régions. Outre les tâches
confiées par les communes et le canton, elles ont relayé les districts pour les
compétences de juridiction civile et pénale. Le canton d'Argovie s'est muni d'une base
juridique afin de pouvoir exploiter – outre le pétrole, le gaz naturel, le charbon et le sel
– d'autres richesses naturelles du sous-sol. A Neuchâtel, pour l'adoption de lois et de
décrets entraînant des économies significatives pour le canton, une majorité de trois
cinquièmes des membres du Grand conseil devra être obtenue. Enfin, le canton de
Genève et ses communes devront, dans un délai de cinq ans, adapter aux besoins
l'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2013
DIANE PORCELLANA

La garantie fédérale a été attribuée par le Parlement, conformément à la proposition du
Conseil fédéral et de la CIP-CN, aux constitutions révisées des cantons d'Uri, de
Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2013
DIANE PORCELLANA

Die totalrevidierte Verfassung des Kantons Schwyz bzw. die darin enthaltene
Wahlrechtsreform hatte bereits 2012 zu einigen Diskussionen bei der sonst in der Regel
in den Räten kaum debattierten Gewährleistung kantonaler Verfassungen geführt. Der
Bundesrat hatte, gestützt auf einen Bundesgerichtsentscheid, der das neue Wahlrecht
des Kantons Schwyz als verfassungswidrig beurteilte, beantragt, das neue
Proporzwahlverfahren aufgrund des hohen natürlichen Quorums in den
Einerwahlkreisen nicht zu gewährleisten. Der Ständerat widersetzte sich Ende 2012
dieser Empfehlung und stimmte knapp einem Minderheitsantrag auf vollständige
Gewährleistung der neuen Verfassung des Kantons Schwyz zu. Das Geschäft kam in der
Frühjahrssession in den Nationalrat. Auch dort kam es zu einer ausführlichen Debatte,
in der sich wie im Ständerat zwei Argumentationsmuster gegenüberstanden: Eine
vorwiegend bürgerliche Seite setzte sich für eine direktdemokratisch legitimierte
Kantonsautonomie ein. Die andere Seite – die geschlossenen SP, GP und GLP-
Fraktionen, die Hälfte der FDP Liberale Fraktion, einige Abweichler von CVP und FDP
sowie Heinz Brand (GR) als einziger Abweichler der SVP – betonte, dass der Nationalrat
einen Verfassungsauftrag habe und quasi eine justiziale Verantwortung übernehmen
müsse, wenn eine kantonale Verfassung nicht bundesrechtkonform sei. Weil die Stimme
eines Wahlberechtigten im Kanton Schwyz nicht überall ein ähnliches Gewicht habe,
verletze die neue Schwyzer Verfassung Bundesrecht. Mit 94 zu 92 Stimmen bei drei
Enthaltungen folgte die grosse Kammer äusserst knapp dem Vorschlag des Bundesrates
und gewährleistete die Verfassung des Kantons Schwyz mit Ausnahme des neuen
Wahlrechts (Paragraf 48, Absatz 3). Im Ständerat wurde anschliessend und ebenfalls
noch in der Frühjahrssession nur noch über den umstrittenen Paragrafen debattiert.
Die kleine Kammer beharrte mit 24 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung auf ihrem
positiven Entscheid, mit dem auch das neue Wahlrecht gewährleistet werden sollte. In
der Debatte wurde auch darauf verwiesen, dass man die Nationalratswahlen, die ja
ebenfalls in Einerwahlkreisen mit Quasi-Majorz durchgeführt würden, auch nicht
moniere, und dass dies eine über hundertjährige Praxis darstelle. Weil allerdings auch
der Nationalrat, diesmal mit 100 zu 91 Stimmen, erneut auf seinem wenige Tage zuvor
gefällten Entscheid beharrte, wurde Paragraf 48 Absatz 3 der neuen Schwyzer
Kantonsverfassung nicht gewährleistet. Konkret bedeutete dies, dass der Kanton
Schwyz ein neues Wahlgesetz ausarbeiten muss. Bis Ende Jahr lagen hierfür nicht
weniger als zehn verschiedene Vorschläge vor. Der abschlägige Entscheid des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2013
MARC BÜHLMANN
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Nationalrats verhinderte zwar einen Konflikt zwischen nationaler Legislative und
Judikative, löste aber in der Innerschweiz grosse Empörung aus. In den Kantonen Zug,
in dem ebenfalls eine Reform des Wahlrechts anstand, und Graubünden, wo das in
juristischen Kreisen ebenfalls umstrittene, reine Majorzverfahren gilt, wurde sogar laut
über eine Standesinitiative nachgedacht, die eine Änderung der Bundesverfassung
fordert, damit sich der Bund und das Bundesgericht nicht mehr in kantonale
Angelegenheiten einmischen können. Allerdings nahm die Zuger Bevölkerung entgegen
der Empfehlung der bürgerlichen Parteien Ende September das bundesrechtskonforme
Doppelproporzverfahren an (so genannter doppelter Pukelsheim). Dieselbe
Entscheidung fiel auch im Kanton Nidwalden. Die bisher als Formsache geltende
Gewährleistung kantonaler Verfassungsänderungen dürfte auch in Zukunft zu reden
geben, da im Berichtsjahr in einzelnen Kantonen verfassungsrechtlich heikle Initiativen
angenommen wurden – so etwa das Burkaverbot im Kanton Tessin oder die
Einbürgerungsinitiative im Kanton Bern. 3

Die Gewährleistung der kantonalen Verfassungen, die bei kantonalen
Verfassungsänderungen – etwa durch kantonale Volksinitiativen oder
Verfassungsrevisionen – von der Bundesversammlung vorgenommen werden muss, ist
in der Regel eine Routineangelegenheit. Nur sehr selten gibt es überhaupt eine Debatte
in den Räten. Dem Parlament wurde deshalb auch schon vorgeworfen, die Aufgabe der
Überprüfung der Vereinbarkeit der Änderungen mit der Bundesverfassung nicht ernst
genug zu nehmen. 2013 war diesbezüglich eine Ausnahme, weil die Räte die
Wahlrechtsreform im Kanton Schwyz nicht gutgeheissen hatten. Die Gewährleistungen
im Jahr 2014 entsprachen (fast) wieder der gängigen Tradition. Die Räte hiessen die
unbestrittenen Teilrevisionen in sechs Kantonen diskussionslos gut (ZH, BE, SO, BL, GR,
VD; BRG 14.037). Mehr zu reden – zumindest im Nationalrat – gab allerdings die neue
Verfassung des Kantons Genf: Ein Minderheitsantrag Andreas Gross (sp, ZH) wollte
Artikel 66 der neuen Genfer Verfassung, der ein Verbot des doppelten Neins für
Abstimmungen über den Finanzhaushalt vorsieht, nicht gewährleisten. Der Passus sah
vor, dass entweder ein Sanierungsvorschlag oder eine Steuererhöhung angenommen
werden muss. Gross beanstandete, dass so die Entscheidung für den Status Quo
ausgeschlossen sei. In seiner Botschaft machte der Bundesrat klar, dass dies nicht als
Einschränkung der politischen Rechte angesehen werden solle und beurteilte den
Passus deshalb als bundesrechtskonform. Die Mehrheit der grossen Kammer folgte dem
Antrag des Bundesrates. Zudem sei Artikel 66 eins zu eins von der alten Verfassung
übernommen und bei der alten Verfassung also schon gewährleistet worden. Gross, der
vergeblich darauf hinwies, dass man alte Fehler nicht zu wiederholen brauche, erhielt
lediglich 31 Stimmen aus seiner Fraktion. 126 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
gewährleisteten die gesamte Verfassung des Kantons Genf. Die umstrittenen
Teilrevisionen in den Kantonen Bern bzw. Tessin, in denen eine Verschärfung von
Einbürgerungen bzw. ein Burkaverbot festgeschrieben wird, standen 2014 noch nicht
auf der parlamentarischen Traktandenliste. Allerdings hatte der Bundesrat in seiner
Botschaft Ende Jahr die Gewährleistung des Tessiner Begehrens beantragt. Er halte das
Vermummungsverbot zwar für nicht sinnvoll, so der Bundesrat, aber juristisch lasse es
sich mit der Verfassung dann vereinbaren, wenn die Religionsfreiheit nicht tangiert
werde. Die Regierung stützte sich bei ihrer Begründung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte, der unlängst ein Burkaverbot in Frankreich
bestätigt hatte. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN

L'Assemblée fédérale est priée d'accorder la garantie fédérale aux modifications des
constitutions de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, des
Grisons et de Vaud. Le canton de Zurich a supprimé de sa constitution, le référendum
constructif. L'alternative au référendum ordinaire engendrait une procédure de
votation complexe et la participation citoyenne n'était, à chaque fois, guère élevée. Au
Grisons, le référendum extraordinaire a été abrogé sans jamais être utilisé. A Berne, dès
à présent, le Conseil-exécutif peut approuver les modifications des frontières
intercommunales. Quant au Grand conseil, il peut imposer la fusion de communes en
cas d'intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants. S'agissant de Zoug,
les exécutifs seront désormais élus au scrutin majoritaire. Le nombre de députés au
Grand conseil a été inscrit dans la constitution et la répartition des sièges se fera selon
la méthode du «double Pukelsheim» afin d'être conforme à la Constitution fédérale.
Les membres du Conseil d'Etat ne pourront pas exercer de mandat au niveau fédéral.
Les dispositions relatives à l'incompatibilité de fonction pour les parents et alliés ont
été assouplies. Outre le financement des écoles de pédagogie curative, le canton de

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.05.2014
DIANE PORCELLANA
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Soleure assurera leur organisation et gestion. Bâle-Campagne a instauré une taxe de
séjour, dont les recettes seront allouées au secteur du tourisme. Enfin, le canton de
Vaud a adapté la terminologie constitutionnelle pour correspondre à celle du Code civil
(CC) relative à la protection de l’adulte et de l’enfant. 5

Les deux chambres ont, comme proposé par le Conseil fédéral et les Commissions des
institutions politiques, adopté l'arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux
constitutions révisées des cantons de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-
Campagne, des Grisons et de Vaud. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2014
DIANE PORCELLANA

Eine Untersuchung der Weltwoche ging der Verteilung der jährlich im Umfang von rund
CHF 20 Mrd. an die Kantone überantworteten Bundesmittel nach. Damit wurde auf die
gesamte Umverteilung von Mitteln von der Bundes- auf die Kantonsebene fokussiert
und eine etwas globalere Sichweise auf den Streit um den Nationalen Finanzausgleich
(NFA) ermöglicht. Zum Vergleich: Der NFA verteilt lediglich rund CHF 4,6 Mrd. um,
wobei die Kantone 1,5 Mrd. beisteuern und 3,1 Mrd. aus Bundesquellen kommen. Im
Schnitt stammt laut der Weltwoche rund ein Viertel aller kantonalen Einnahmen aus
unterschiedlichen Bundestöpfen. Umgerechnet auf CHF pro Kantonsbewohner zeigte
die Analyse der Weltwoche, dass ein Kanton pro Jahr im Schnitt CHF 2‘485 pro Kopf aus
der Bundeskasse erhält. Die wenigsten Mittel erhalten die Kantone Aargau (CHF 1‘457
pro Kopf), Basel-Landschaft (CHF 1‘534 pro Kopf) und Zürich (CHF 1‘735 pro Kopf). Die
finanzschwachen und topografisch eher benachteiligten Kantone Jura (CHF 5‘964 pro
Kopf), Uri (CHF 5‘842 pro Kopf) und Graubünden (CHF 5‘830 pro Kopf) bilden das
Spitzentrio der meistbegünstigten Kantone. Während der Kanton Uri mehr als die Hälfte
seines Budgets aus Bundesmitteln bildet, machen die Bundeseinnahmen für den
Kanton Basel-Stadt lediglich 13% des kantonalen Haushaltes aus. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.10.2014
MARC BÜHLMANN

Garantie des constitutions cantonales
La Commission des Institutions politiques SPK-SR n'ayant relevé aucune anomalie dans
les différentes modifications des constitutions des cantons de Bâle-Ville (révision de
l'organisation juridictionnelle), Bâle-Campagne (coopération intercantonale et
régionale) ainsi que des Grisons (participation dans les centrales électriques à
charbon), celles-ci ont été acceptées sans grande discussion par les deux chambres. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2016
KAREL ZIEHLI

La garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées des cantons d’Uri, du
Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève a été tacitement octroyée par le Conseil des
Etats. L’extension du scrutin majoritaire aux communes ayant jusqu'à quatre
représentantes et représentants au Grand conseil, prévue dans la constitution d'Uri, a
été au centre des discussions. 
Ses partisans ont mentionné les arrêts du Tribunal fédéral concernant les cantons
d'Appenzell Rhodes-Extérieures en 2014 et des Grisons en 2019, pour prouver que la
modification constitutionnelle est conforme au droit fédéral. Les conditions pour
recourir au système majoritaire établies en 2014 seraient remplies, puisque les
communes uranaises disposent d'une grande autonomie, que les grandes communes
sont faiblement peuplées et que l'affiliation politique des candidats revêt une moindre
importance. De plus, les communes concernées par l'extension du scrutin majoritaire
ont au maximum 2'000 habitants et quatre députés à élire. Elles pourraient donc
recourir au scrutin majoritaire, puisque le Tribunal fédéral l’autorise en 2019 pour des
circonscriptions avec au maximum 7'000 habitants et cinq sièges à attribuer. Outre ces
arguments, ils indiquent que plus de la moitié du législatif cantonal sera encore élue ou
nommée à la proportionnelle selon le modèle du double Pukelsheim. 
Selon Lisa Mazzone (verts, GE), opposée à la validation de la disposition
constitutionnelle, le canton d’Uri ne remplirait pas les exigences établies par le Tribunal
fédéral. Premièrement, les communes uranaises qui vont passer à un système
majoritaire, ne sont pas des communes retirées fonctionnant avec autonomie.
Deuxièmement, la population est attentive à l’appartenance politique des candidates et
candidats. Elle a également mentionné l'avis de droit demandé par le Conseil d'Etat
uranais sur la question de l'extension du scrutin majoritaire, qui concluait que la
mesure n'était pas conforme à la Constitution fédérale. 

Lors du passage au Conseil national, le rapporteur de la CIP-CN a appelé au respect de

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2020
DIANE PORCELLANA
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la souveraineté cantonale. S’agissant du nouveau système électoral prévu dans la
constitution d’Uri, il a signalé qu’il avait été appliqué dernièrement et qu’aucune
plainte n’avait encore été déposée. Le Conseil fédéral a rappelé que toutes les
communes concernées, ainsi qu’une nette majorité de la population uranaise, avaient
soutenu la modification constitutionnelle.
La minorité de la commission soutient que l’extension du scrutin majoritaire aux
communes ayant jusqu'à quatre représentants au parlement cantonal est contraire au
droit fédéral. En effet, dans son arrêt de 2016 concernant le canton d’Uri, le Tribunal
fédéral avait qualifié l’élection majoritaire au parlement cantonal de constitutionnelle,
qu’en l’existence d'un véritable système de représentation proportionnelle dans les
municipalités ayant trois sièges ou plus au parlement. Elle a aussi brandi l'avis juridique
demandé par le Conseil d'Etat. Enfin, la minorité a évoqué le fait que, lors des débats
liés aux initiatives parlementaires visant l’autonomie des cantons pour les procédures
électorales, le Conseil national avait souhaité l'instauration de certains garde-fous pour
renforcer l'égalité des droits électoraux inscrite à l'article 34 de la Constitution
fédérale. 
Le Conseil national a finalement, par 103 voix contre 88, octroyé la garantie fédérale à la
constitution cantonale révisée du canton d’Uri. Ainsi, l’ensemble des constitutions
cantonales soumises à la chambre basse l’ont obtenue. 9

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, den geänderten Kantonsverfassungen von
drei Kantonen die Gewährleistung zu erteilen, da keine der Verfassungsänderungen mit
dem Bundesrecht in Konflikt stehe.
Die Anpassung der Zürcher Kantonsverfassung beinhaltet eine Erweiterung der
Finanzbefugnisse des Regierungsrats sowie der Stimmbevölkerung auf Kosten des
Kantonsrats: Der Regierungsrat kann künftig neue einmalige Ausgaben bis CHF 4 Mio.
(bisher 3 Mio.) und neue wiederkehrende Ausgaben bis jährlich CHF 400'000 (bisher
300'000) eigenständig beschliessen. Alle Ausgabenbeschlüsse, die diese Summen
übersteigen, werden vom Kantonsrat gefällt und unterliegen künftig dem fakultativen
Referendum; bisher hatte das fakultative Finanzreferendum in Zürich erst ab neuen
einmaligen Ausgaben von CHF 6 Mio. und ab neuen wiederkehrenden Ausgaben von
CHF 600'000 gegolten.
Der Kanton Graubünden wechselt mit der Änderung seiner Verfassung das Wahlsystem
für den Grossen Rat: Statt des Majorzsystems gilt künftig das Proporzsystem.
Graubünden macht diesen Schritt, nachdem die Einführung des Proporzes davor über
Jahrzehnte hinweg immer wieder gescheitert, aufgrund eines Bundesgerichtsurteils aus
dem Jahr 2019 (BGE 145 I 259) aber nötig geworden war. In der neuen
Verfassungsbestimmung behält sich der Kanton noch in zwei Punkten vor, von einem
reinen Verhältniswahlrecht abzuweichen, nämlich mit einem Mindestquorum und einer
sogenannten Majorzbedingung. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft ausführte,
konkretisiert der Kanton Graubünden diese beiden Punkte auf Gesetzesstufe: Als
Mindestquorum sieht der Kanton vor, dass nur Parteien, die kantonsweit einen
Stimmenanteil von mindestens 3 Prozent erreichen, ins Parlament einziehen können.
Gemäss der Majorzbedingung steht in jedem Wahlkreis der stimmenstärksten Liste
dieses Wahlkreises mindestens ein Sitz zu; dies hat zur Folge, dass es Abweichungen
von der grundsätzlich geltenden Sitzzuteilung nach dem Doppelten Pukelsheim geben
kann und dass in jenen Wahlkreisen, die bloss über einen Sitz verfügen, auch weiterhin
prinzipiell das Majorzverfahren zur Anwendung kommt. Weil die Majorzbedingung im
kantonalen Gesetz aber ihrerseits eingeschränkt wird (sie kann demnach nicht dazu
führen, dass eine Partei oder ein Wahlkreis letztlich insgesamt mehr Sitze erhält, als
ihnen rechnerisch zustehen), beurteilte sie der Bundesrat als bundesrechtskonform.
Aus dem Kanton Neuenburg waren drei Verfassungsänderungen zu gewährleisten. Die
erste schreibt vor, dass Windenergie-Anlagen an höchstens fünf Standorten im Kanton
errichtet werden können; die zweite schafft die Möglichkeit, Mitglieder der
Kantonsregierung, der kantonalen Gerichte sowie der Gemeindeexekutiven ihres Amtes
zu entheben sowie die Kantonsregierung als Ganze vorzeitig abzuberufen; die dritte
schliesslich hält fest, dass der Kanton seine Transportinfrastrukturen aufgrund einer
langfristigen Mobilitätspolitik planen muss und dass er für den Bau einer direkten
Eisenbahnverbindung zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds einen Kredit
aufnehmen kann. Bemerkenswert ist an den Neuenburger Änderungen, dass sie von den
kantonalen Stimmberechtigten schon 2014 beziehungsweise 2016 beschlossen worden
waren, aber erst 2021 dem Bund zur Gewährleistung vorgelegt wurden. Auf die
Hintergründe dieser Verzögerung ging die bundesrätliche Botschaft indessen nicht
ein. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2021
HANS-PETER SCHAUB
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Interkantonale Zusammenarbeit

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Städte, Regionen, Gemeinden

Im Juli trafen sich die Regierungsvertreter der Kantone Graubünden, Tessin, Uri und
Wallis sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Gotthard-Pass,
um die räumliche, wirtschaftliche und touristische Entwicklung des Gotthard-Raumes
zu diskutieren. In fünf Jahren soll das Projekt "Raumentwicklung Gotthard" realisiert
sein, das die Grundlage für die Entwicklung der von Entvölkerung geplagten Gebiete
zwischen Leventina, Urserental, Surselva und Goms bilden soll. Der Bundesrat hatte die
Erarbeitung eines kantonsübergreifenden Entwicklungskonzepts zur Voraussetzung für
allfällige Bundesbeiträge an die NEAT-Haltestelle Porta Alpina in der Surselva gemacht. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.07.2006
HANS HIRTER

Der Trend zu immer weniger Gemeinden hielt auch 2013 weiter an. Im Berichtjahr
verringerte sich die Anzahl Gemeinden vor allem durch Gemeindefusionen von 2'408
auf 2'352. Die Zahl von 56 Gemeinden, die damit von der Landkarte verschwanden, war
leicht höher als der seit dem Jahr 2000 (2'899 Gemeinden) verzeichnete Schnitt von
minus 40 Gemeinden pro Jahr. In diesen dreizehn Jahren hat sich der Bestand der
Gemeinden also um 19% verringert. Der Trend zu Gemeindefusionen hat sich in den
letzten 20 Jahren deutlich verstärkt. 1860 wies die Schweiz noch 3'146 Gemeinden auf.
Die Tendenz dürfte auch in Zukunft anhalten: Eine von der Gewerkschaft VPOD
lancierte Volksinitiative im Kanton Tessin fordert etwa die Reduktion der Anzahl
Gemeinden im Südkanton von 135 auf 11. Eine Reformkommission im Kanton Wallis, die
die kantonale Verfassung revidieren soll, schlug die Halbierung der Gemeindezahl von
135 auf 40 bis 60 Gemeinden vor. Im Kanton Graubünden wurde eine von einer Allianz
aus linken Parteien, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden lancierte Initiative
zurückgezogen, die eine Reduktion der mehr als 150 Gemeinden auf 50 gefordert hätte.
Grund für den Rückzug seien die zahlreichen im Kanton bereits angestossenen
Reformen, die in die erwünschte Richtung gingen. Das im Nationalrat schon 2012
eingereichte Postulat Lehmann (cvp, BS), welches einen Bericht über mögliche
Gemeindefusionen über Kantonsgrenzen hinweg fordert, ist noch hängig. Der
Bundesrat, der das Postulat zur Ablehnung empfiehlt, machte geltend, dass eine
entsprechende nationale Regelung einen Eingriff in die Kantonsautonomie darstellen
würde und die wichtigsten Hindernisse für Gemeindezusammenschlüsse zudem nicht
rechtlicher Natur seien, sondern emotionale und politische Elemente beträfen, wie
etwa Heimatgefühl oder Steuerhoheit. In der öffentlichen Debatte wurden
Gemeindefusionen als mögliche Lösung für die mit zunehmendem Desinteresse an
lokaler Politik einhergehende, wachsende Schwierigkeit, Gemeindeämter zu besetzen,
vorgeschlagen. 13
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Die Anzahl Gemeinden nahm auch 2014 weiter ab. Ende 2014 gab es in der Schweiz
noch 2‘324 Gemeinden. Zum Vergleich: Noch 1990 lag die Zahl selbständiger
Kommunen in der Schweiz bei 3‘021. Zwischen 1848 (3'205 Gemeinden) und 1990 hatte
sich die Zahl der Gemeinden zwar ebenfalls reduziert, dies war aber weniger auf
Fusionen als vielmehr auf Eingemeindungen in Städte zurückzuführen und der Bestand
blieb während rund 140 Jahren praktisch stabil. Der seit rund 20 Jahren anhaltende
starke Trend zu Gemeindezusammenschlüssen dürfte auch in den nächsten Jahren
anhalten. In zahlreichen Kantonen gibt es Pläne für umfassende Gebietsreformen. So
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etwa im Kanton Graubünden wo es in einigen Jahren nicht mehr rund 150, sondern nur
noch 50 Gemeinden geben soll oder im Kanton Bern, wo die rund 380 Gemeinden
ebenfalls zu noch 50 Kommunen fusioniert werden sollen. Auch im Kanton Freiburg gibt
es Pläne, die 164 Gemeinden auf noch 35 Gebietseinheiten zu reduzieren. Weil neben
reinen Effizienzgründen auch zunehmend gesellschaftspolitische Aspekte wie
Milizsystem, politische Vertretung oder bürgernahe Verwaltung bei Fusionsprozessen
mitdiskutiert werden, schienen weniger Projekte zu scheitern. Allerdings kamen viele
Projekte auch gar nicht zur Abstimmung, weil die lokale Identität an vielen Orten nach
wie vor sehr stark ist was zum Rückzug von Fusionsbemühungen führen kann. 14

Die Kantone haben sehr unterschiedliche Strategien, was die Unterstützung von
Gemeindefusionen betrifft. Neben steuerlichen Anreizen, wie sie etwa in den Kantonen
Bern und Aargau eingesetzt werden, sind auch Top-Down-Vorgehen im Sinne von
kantonalen Strukturreformen zu beobachten. Die in den letzten Jahren wohl
umfassendste Reform dieser Art wurde im Kanton Glarus mit der Schaffung von nur
noch drei Gemeinden vollzogen. 
Weniger rasant verändert sich der Kanton Graubünden. Die von der Bevölkerung des
Ostschweizer Kantons bereits 2012 und 2014 beschlossene Gebietsreform soll auf den 1.
Januar 2016 in Kraft treten. Dies beschloss die Bündner Regierung Anfang 2015. Die
bestehende, komplexe Struktur aus 39 Kreisen, 14 Regionalverbänden und elf Bezirken
wird dann abgelöst durch elf neue Regionen, die als mittlere Ebene zwischen
Gemeinden und Kanton dienen sollen. 
Der radikalste Vorschlag wurde 2015 im Kanton Schaffhausen diskutiert. Der
Schaffhauser Regierungsrat legte in Beantwortung eines Postulates einen Bericht mit
zwei Varianten für eine Reform der Gemeindestrukturen vor. Ein Vorschlag sah dabei
vor, alle 26 Gemeinden aufzuheben und einen Einheitskanton zu schaffen. Die zweite
Variante sah eine Verringerung der Zahl an Gemeinden auf etwa 10 Einheiten vor. Die
Befürworter der radikalen Variante machten geltend, dass Dienstleistungen besser von
einer einzigen Administration erbracht würden. Die kleinen Gemeinden seien hingegen
nicht einmal mehr in der Lage, genügend Personal für alle politischen Ämter
aufzutreiben. Dies sei auch der Wirtschaft geschuldet: Unternehmen seien immer
seltener bereit, ihre Angestellten für Milizaufgaben freizustellen. Die Gegner der
Reform interpretierten die Idee des Einheitskantons als Angriff auf die direkte
Demokratie. Mit dem Verlust der Gemeindeautonomie gehe die Möglichkeit lokaler und
unmittelbarer politischer Mitsprache verloren. Ein angefordertes Gutachten des
Bundesamtes für Justiz sah keine Einwände gegen einen Einheitskanton. Ein Kanton
müsse keine Gemeinden einrichten; er sei vielmehr autonom in der Organisation seines
Gebietes. Eine Volksabstimmung über die beiden Vorlagen wurde auf 2016 angesetzt. 15
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Per 1. Januar 2016 wies das Bundesamt für Statistik noch 2'294 selbständige Gemeinden
aus – im Vergleich zu 2015 hatte sich die Zahl damit um 30 Gemeinden verringert. Im
Vergleich zu den Vorjahren nahm die Zahl der Gemeinden damit etwas weniger stark ab.
Für 2015 kann denn auch eine durchmischte Bilanz hinsichtlich des Gelingens von
Gemeindefusionen gezogen werden:
Im Rahmen der Verleihung des Demokratiepreises durch die Neue Helvetische
Gesellschaft für den als vorbildhaft bezeichneten Zusammenschluss zwischen Marbach
und Escholzmatt wurde auf die Bedeutung des fortwährenden Einbezugs der
Bevölkerung in die Fusionsplanung hingewiesen. Die Behörden hätten hier viel gelernt
und der sich selbst verstärkende Prozess der Gemeindezusammenschlüsse sei
reibungsloser geworden. Eine Fusion könne deshalb durchaus auch eine Chance für
eine Wiederbelebung des Milizsystems sein, insbesondere in sehr kleinräumigen
Strukturen, wo das Personal für Gemeindeämter zunehmend rarer werde. Erfolgreich
war auch eine Grossfusion im Kanton Tessin, wo sich rund um Bellinzona 13 Gemeinden
zur zwölftgrössten Stadt der Schweiz zusammenschlossen. Der Südkanton tat sich in
den letzten Jahren mit einer eigentlichen Flurbereinigung hervor: Zwischen 2000 und
2015 verschwanden nicht weniger als 110 Gemeinden – Corippo, mit 14 Einwohnern die
kleinste Gemeinde der Schweiz, bewahrte allerdings bisher die Eigenständigkeit. Auch
im Kanton Freiburg stimmte die Bevölkerung von sieben Gemeinden einer neuen
Grossgemeinde zu. Estavayer wird mit rund 9'000 Einwohnern ab 2017 die viertgrösste
Gemeinde im Kanton. 
Freilich stiessen Fusionsprojekte auch 2015 auf Widerstand. Im Sonntagsblick wurde gar
ein Stopp des "Fusions-Unsinns" gefordert. Die Boulevardzeitung wies darauf hin, dass
eine Fusion in den wenigsten Fällen zu versprochenen Kosteneinsparungen führe. In
der Tat wurden 2015 auch einige Fusionspläne von der Stimmbevölkerung lahmgelegt.
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So wollte Bellinzona eigentlich zehntgrösste Stadt der Schweiz werden, vier der
ursprünglich 17 Gemeinden stellten sich allerdings quer. Im Kanton Solothurn stimmten
drei der fünf beteiligten Partner rund um Solothurn gegen den als "Top5" bezeichneten
Fusionsplan. Im basellandschaftlichen Fricktal lehnte eine der vier beteiligten Partner
die Fusion ab und auch im Kanton Freiburg wurden im März gleich drei
unterschiedliche Grossfusionsprojekte an der Urne beerdigt. Der Westschweizer
Kanton treibt Gemeindezusammenschlüsse aktiv voran: Neben dem Kanton Tessin (-110)
und dem Kanton Graubünden (-98) sticht Freiburg mit den meisten Gemeindefusionen
zwischen 2000 und 2015 ins Auge (-92). Geplant ist hier auch eine Grossfusion in der
Region La Gruyère mit nicht weniger als 25 Gemeinden. Weniger erfolgreich in ihren
kantonalen Bemühungen waren die Kantone Waadt und Bern, die schweizweit noch
immer die meisten Gemeinden aufweisen. Der Kanton Bern hatte sich zum Ziel gesetzt,
innert 15 Jahren die Zahl an rund 400 Gemeinden auf 300 zu verringern. Ende 2015 gab
es allerdings noch immer 352 eigenständige Kommunen. Auch im Kanton Waadt, der
eher sanfte Anreize setzt, gab es Ende 2015 noch immer 318 Kommunen; 66 weniger als
im Jahr 2000. Mit der Reduktion der 29 Gemeinden auf nur noch drei
Verwaltungseinheiten war 2006 die radikalste Fusionskur im Kanton Glarus
durchgeführt worden. Ähnliche Pläne verfolgt der Kanton Schaffhausen, indem die
Regierung unter anderem die Ersetzung aller Gemeinden durch eine einzige
Zentralverwaltung vorschlug.
Ein Anfang 2015 von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur vorgelegter
"Fusions-Check" will den wirtschaftlichen, demokratiepolitischen und
gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund von Fusionen auf die Spur kommen. In
ersten Analysen zeigte sich etwa, dass die politische Partizipation in grösser
gewordenen Gemeinden abnimmt. Fusionen seien deshalb differenziert zu betrachten,
so die Studienleiter. 16

En 2018, la Suisse comptera 2'222 communes, soit 33 communes en moins qu'en 2017.
Durant l'année écoulée, 46 communes se sont réunies en 13 nouvelles entités. La plus
grande fusion a eu lieu au Tessin, avec la ville de Bellinzone et ses 12 communes
avoisinantes. Dans le nord, quatre autres communes se sont regroupées pour devenir la
"Riviera". A Neuchâtel, la localité intitulée "La Grande-Béroche" rassemble six
anciennes communes. Le canton des Grisons, avec trois nouvelles entités créées suite à
la fusion de sept communes, figure également dans la liste des cantons ayant compté le
plus grand nombre de fusions. 17
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Territorialfragen

Im Kanton Graubünden hiess die Stimmbevölkerung Ende November mit 62,6% Ja-
Stimmenanteil eine Gebietsreform gut. Gegen die Umsetzung ebendieser wurde ein
Referendum ergriffen, das bei einer Stimmbeteiligung von 41,9% an der Urne letztlich
erfolglos war. Ab 2015 wird Graubünden nicht mehr in 11 Bezirke, 14 Regionalverbände,
39 Kreise und 146 Gemeinden (Stand Ende 2014) unterteilt sein, sondern zwischen
Kantons- und Kommunalebene sollen nur noch 11 Regionen stehen. Als Wahldistrikte für
den Grossen Rat sollen die Kreise jedoch weiterhin bestehen. Die schlankeren
Strukturen sollen zusammen mit den angestrebten Gemeindefusionen – 2020 soll es
nur noch 100, später gar nur noch 50 Gemeinden geben – den Kanton dynamischer
machen. Die mittlere Ebene soll allerdings keine rechtsetzenden Befugnisse haben.
Widerstand hatte sich vor allem gegen die Idee der Regionalkonferenz aus
Gemeindepräsidenten formiert. Es wurden Befürchtungen laut, dass die Gemeinden so
zu wenig Einfluss auf die Gestaltung ihrer Regionen hätten und das mächtige Chur die
Autonomie der Gemeinden untergrabe. Gefordert wurden deshalb auch
Regionalparlamente. Der sehr heterogene Kanton sei auf eigenständige Regionen
angewiesen. 18
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